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Massnahmenstrategie Objektschutz an Gebäuden

Massnahmen an Gebäuden senken die spezifischen, negativen Auswirkungen einer 
Naturgefahr auf ein klar definiertes Sicherheitsniveau (Schutzziel).

In gelben und blauen Gefahrengebieten

müssen Objektschutzmassnahmen bei Neu- und Umbauten verhältnismässig sein.

Qualitatives Ziel: Gebäude-Sachwertschutz  „Minderung der Folgen von grossen und 
seltenen Ereignissen“ und „Vermeidung der Folgen von kleinen und häufigen 
Ereignissen“.

In roten Gefahrengebieten (erhebliche Gefährdung)

sind grundsätzlich Massnahmen an der Gefahrenquelle notwendig. Wo sich diese 
raumwirksamen Massnahmen nicht umsetzen lassen, kann der Objektschutz eventuell 
eine Alternative darstellen, welche aber nicht mehr den Kriterien der Verhältnismässig-
keit entsprechen. 

Qualitatives Ziel: Personensicherheit  „Vermeidung von Personenschäden“.



Grundsatz der Anwendung in Gefahrenzonen 1/3

Noch unbebaute Bauzone in einem roten Gefahrengebiet
Eine rote Gefahrenzone kann über raumwirksame Massnahmen zu einer mindestens 
blauen Gefahrenzone angehoben werden. Ist dieser Schritt nicht vollzogen, können in 
diesen Zonen - aufgrund erheblicher Gefährdung für Personen - keine Bauten errichtet 
werden. 



Grundsatz der Anwendung in Gefahrenzonen 2/3

Teilweise bebaute Bauzone in einem roten Gefahrengebiet
Solche Gefahrenzonen können über raumwirksame Massnahmen zu einer Zone mit 
tieferer Gefahrenstufe (z.B. blau) angehoben werden.
Ist das zum Zeitpunkt des Baugesuches nicht möglich oder erfolgt, werden 
Objektschutzmassnahmen verfügt, welche auf die Anforderungen der 
Personensicherheit ausgelegt werden müssen und entsprechend höhere finanzielle 
Auswirkungen haben und / oder Nutzungseinschränkungen mit sich bringen können.



Grundsatz der Anwendung in Gefahrenzonen 3/3

Bauzonen in einem blauen oder gelben Gefahrengebiet
In einer blauen oder gelben Gefahrenzone kann grundsätzlich gebaut werden, solange 
die definierten Ziele eingehalten werden. Es gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip. 

Es ist auch in diesen Zonen zweckmässig, die Effizienz von raumwirksamen 
Massnahmen langfristig zu prüfen und ggf. den Objektschutzmassnahmen vorzuziehen.



Massnahmen gegen Naturgefahren zum Schutz von …: 

Personen Primär ˶raumwirksame Massnahmen˝ 
> Leib und Leben  Sekundär ˶Objektschutzmassnahmen˝

Sachwerten
> Gebäude und Anlagen

UG: EG:
> Böden > Böden

- Schwimmender Unterlagsboden - Schwimmender Unterlagsboden
- Parkett etc. - Parkett etc. 

> Wände > Wände
> Türen > Küchen
> Einbauschränke > Türen 
> Heizungen > Einbauschränke
> Waschmaschinen / Tumbler > Fassaden 
> Elektrohauptverteilungen > Verputz, Isolation etc. 
> Hauskanalisation und Schächte > Fenster
> Aufzüge (Personen- und Warenlifte)  > Rollläden 



Objektschutzmassnahmen bei Hochwasser

Objektschutzstrategien bei bestehenden Bauten
> Rückstauschutz Kanalisation, Verankerung Öltanks
> Lichtschächte anheben
> Dämme und Mauern
> Abdichtung von Öffnungen und Aussenwänden
Objektschutzstrategien bei Neubauten
> Erhöhte Lage des Erdgeschosses resp. der Öffnungen 
> Angepasstes Nutzungskonzept von Innenräumen
> Anordnung auf einer Anschüttung oder Dämmen und Mauern

Biel-BenkenLaufen



Objektschutzmassnahmen bei Rutschungen

Objektschutzstrategien bei bestehenden Bauten
> Flexible Leitungsanschlüsse
> Abführung Meteorwasser
> Stabilisierung der Rutschmasse
> Gebäudeausrichtung
Objektschutzstrategien bei Neubauten
> Terraingestaltung, Standortwahl, Steifigkeit der Bauten
> Stabilisierungs- und Verstärkungsmassnahmen
> Lastabtragung

WaldenburgWintersingen



Objektschutzmassnahmen bei Steinschlag

Objektschutzstrategien bei bestehenden Bauten
> Verschalungs- und Verstärkungsmassnahmen
> Damm-, Mauer- und Netzkonstruktionen zur Abschirmung (Arealschutz)
Objektschutzstrategien bei Neubauten
> Ort von Öffnungen 
> Nutzungskonzept des Aussenraumes
> Verschalungs- und Verstärkungsmassnahmen an Aussenwänden
> Damm-, Mauer-, Netzkonstruktionen (Arealschutz)

Reigoldswil Röschenz



Dimensionierung von Objektschutzmassnahmen
(Wegleitung ˶Umsetzung der Naturgefahrenkarte in die kommunale Nutzungsplanung˝, Seite 5)

Hochwasser

• Fliesshöhe in Meter (statisch)

• Fliessgeschwindigkeit und Fliesshöhe (dynamisch)

Rutschungen

• Geschwindigkeit der Rutschung über die Zeit in Zentimeter pro Jahr

Steinschlag

• Anprallkräfte in Kilojoule





Grenzen von Objektschutzmassnahmen 1/2

Gefahrengebiete in der 
Bauzone (Bsp.: Burg) 



Grenzen von Objektschutzmassnahmen 2/2

Laufen


